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OLG Celle: Baugerüstvorhaltung über vertragliche Laufzeit hinaus 

Es gilt Mietrecht! 
 

Entscheidung vom 03.04.2007 - 16 U 267/06 
 
1. Ansprüche des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber auf Ersatz der Kosten eines 

Baugerüstes für die über die vertragliche Laufzeit hinausreichende Aufstellung richten sich 
allein nach Mietrecht.  

 
2. Verlangt der Auftraggeber über die vertragliche Laufzeit hinaus eine weitere Vorhaltung des 

Gerüstes, steht dem Auftragnehmer ein Kündigungsrecht zu. Unterlässt der Auftragnehmer 
die Kündigung, stehen ihm keine Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche gegen den 
Auftraggeber zu.  

 
 

OLG Brandenburg: Nichtigkeit des gesamten Vertrags bei einer  
"Ohne-Rechnung"-Vereinbarung? 

 
Entscheidung vom 08.02.2007 - 12 U 155/06 

 
1. Eine „Ohne-Rechnung“-Vereinbarung zweier Vertragsparteien dient einer 

Steuerhinterziehung im Sinne von § 370 AO und führt gemäß §§ 134, 139 BGB zur 
Nichtigkeit des Vertrags, wenn die Steuerhinterziehung den Hauptzweck des Vertrags 
darstellt. 

 
2. Eine Nichtigkeit ist darüber hinaus anzunehmen, wenn die „Ohne-Rechnung“-Vereinbarung 

auch auf den Vertrag im Übrigen Einfluss gehabt hat. Daran fehlt es nur, wenn der Vertrag 
auch ohne die steuerliche Absprache zu denselben Bedingungen - insbesondere im Hinblick 
auf die Vergütung - abgeschlossen worden wäre.  

 
 

OLG Düsseldorf: Zahlungsanweisung kein deklaratorisches Anerkenntnis! 
 

Entscheidung vom 08.05.2007 - 23 U 163/06 
 
1. Rechnungsprüfung und Zahlungsanweisung des Bauherrn beinhalten, sofern sie nicht den 

Willen erkennen lassen, die Rechnung insgesamt oder bestimmte Rechnungspositionen dem 
Streit zu entziehen, kein deklaratorisches Anerkenntnis. Dies gilt auch, wenn Bauherr die 
öffentliche Hand ist. 

 
2. In Überleitungsfällen nach Art. 229 § 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 EGBGB ist der Beginn der 

neuen kurzen Verjährung nicht starr ab dem 1.1.2002 zu berechnen, sondern unter 
Einbeziehung der subjektiven Voraussetzungen des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB. 
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3. Bei juristischen Personen kommt es bezüglich der subjektiven Voraussetzungen des § 199 
Abs. 1 Nr. 2 BGB auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis ihrer zur Vertretung 
befugten Organe an. Diese müssen sich in entsprechender Anwendung des § 166 BGB das 
Wissen derjenigen Bediensteten anrechnen lassen, die mit dem Aufgabenbereich, dem der 
Anspruch unterfällt, betraut sind. 
 

4. Beauftragt die juristische Person einen Dritten mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben 
(hier die Rechnungsprüfung durch Architekten) ist dessen Kenntnis dem zur Vertretung 
berufenen Organ der juristischen Person zuzurechnen, wenn der Dritte in umfassender 
Weise und selbständig die Angelegenheiten der juristischen Person wahrnimmt oder gerade 
zur Wahrnehmung dieser Interessen gegenüber dem Vertragspartner eingeschaltet wurde. 

 

 


